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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1989

Norm

ASGG §87 Abs3

ZPO §266 DIII

Rechtssatz

Wenn der Versicherte einer quali8zierten Person Prozeßvollmacht erteilt hat, diese Person aber an der mündlichen

Verhandlung, in der das Geständnis abgegeben wurde, nicht teilnimmt, ist die Anwendung des § 266 Abs 1 ZPO nach §

87 Abs 3 ASGG unzulässig.
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